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Scheinselbststandig - ja oder nein?

Das Recht zur Scheinselbststandigkeit zwingt viele Unternehmen zu Umstruk-
turierungen. Und fur diejenigen, die nicht handeln, kann es existenzbedrohlich
werden. Stellen Sie daher Ihre freien Mitarbeiter - so Sie welche beschéftigen - auf
den Prufstand und suchen Sie wo nétig schnell nach Losungen.

1. Folgen einer Scheinselbststandigkeit fur den "freien" Mitarbeiter

Der freie Mitarbeiter wird zum Angestellten bei seinem Hauptauftraggeber und ist
pflichtversichert in der gesetzlichen Sozialversicherung. Auch wenn der so zum
Angestellten gewordene freie Mitarbeiter dem arbeitsrechtlichen Kiindigungsschutz
unterliegt, ist ein solcher Einstieg wohl nicht gerade gunstig fur eine dauerhafte
Zusammenarbeit mit dem "neuen” Arbeitgeber. Problematisch wird mit dem Einstieg
in das Angestelltenverhéltnis auch die private Altersversorgung. Zu prifen ist, ob es
dem Arbeitnehmer mdglich ist, die bisherigen Beitrage in voller Hohe weiterzutragen.
Somit kdnnten einzelne der Vorsorgevertrage stillgelegt oder gar gekuindigt werden,
was teilweise mit erheblichen finanziellen EinbufRen einhergeht.

2. Folgen einer Scheinselbststandigkeit fur den Auftraggeber

Fur den Auftraggeber hat die Scheinselbststandigkeit eines "Freien" sehr weit-
reichende Folgen. Und die gelten nicht nur fir den Hauptauftraggeber, sondern unter
Umstanden auch fur die, die nur kleinere Auftrdge an den Scheinselbststandigen
gegeben haben. Der vermeintlich "Freie" mutiert zum Arbeitnehmer, der Auftrag-
geber zum Arbeitgeber. Mit allen dazugehorigen (Zahlungs-)Verpflichtungen:

e Nachzahlung der gesamten Sozialversicherungsabgaben, riickwirkend fur bis
zu 4 Jahren. Dabei muss der Arbeitgeber sowohl die Arbeitgeber- als auch die
Arbeitnehmeranteile ibernehmen. Lediglich die Arbeitnehmeranteile fir die
vergangenen drei Monate kann er mit dem Gehalt seines "neuen” Angestellten
verrechnen. Berechnungsgrundlage fir die Ermittlung der Beitragshohe ist das
gezahlte Honorar, das als Nettogehalt betrachtet wird.

e Wird auch umsatzsteuerlich die Unternehmereigenschaft des "Freien”
verneint, war er nicht zum Ausweis von Umsatzsteuer in seinen Rechnungen
berechtigt. Folglich ist ein Vorsteuerabzug fir den Auftraggeber unzulassig
und die abgezogene Vorsteuer muss fur alle noch nicht veranlagten Jahre
zuruckgezahlt werden.

e Wird auch einkommenssteuerlich die Unternehmereigenschaft des "Freien"
verneint und bestehen aus diesen Jahren Einkommenssteuerschulden, so



haftet der Auftraggeber dafir. Und zwar bis zur Hohe der Lohnsteuern, die er
eigentlich hatte an das Finanzamt abfihren missen, wenn er den
Scheinselbststéandigen als Arbeithehmer abgerechnet hatte.

e Wird auch arbeitsrechtlich die Arbeitnehmereigenschaft des "Freien" bejaht,
so geniel3t der Scheinselbststandige alle Rechte eines Arbeitnehmers,
inklusive Kiindigungsschutz, Urlaubsanspruch und Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall. Der "neue" Angestellte hat ein Anrecht auf ein Nettogehalt in
der HOhe des bisherigen Honorars.

Ihre Ansprechpartner bei der IHK Koblenz:
Beatrice Weidemann, Tel.: 0261/106-246, E-Mail: weidemann@koblenz.ihk.de
Bertram Weirich, Tel.: 0261/106-250, E-Mail: weirich@koblenz.ihk.de



mailto:weidemann@koblenz.ihk.de
mailto:weirich@koblenz.ihk.de

	Scheinselbstständig - ja oder nein?

